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Gemeinde Aldenhoven 
- Der Bürgermeister - 
 

 

Aldenhoven, 8. November 2022 

 

 

Genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 4 BImSchG 

Hier: Errichtung und Betrieb von zwei WEA in Aldenhoven-Pattern 

Az.: 66/2-1.6.2-18-19/21-We 

 

 

Sehr geehrter Herr Weber, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Ihnen bekannt ist, befindet sich in der Gemeinde Aldenhoven der sachliche Teilflä-

chennutzungsplan „Windkraft“ in Aufstellung. Dieser wird nach aktuellem Planungs-

stand für die in Rede stehende Fläche eine Windenergiekonzentrationszone auswei-

sen. 

 

In seiner Sitzung am 23. August 2022 hat der Rat der Gemeinde Aldenhoven beschlos-

sen, das Verfahren zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft 

auf Basis der vorliegenden Untersuchungen, der frühzeitigen Beteiligung und unter Zu-

grundelegung der neuen Rechtslage zeitnah fortzuführen und das Verfahren bis Ende 

des Jahres 2023 abzuschließen. 

 

Zeitgleich hat der Rat beschlossen, dass für alle BImSchG-Verfahren zur Errichtung 

von Windenergieanlagen, die in Flächen errichtet werden sollen, für die derzeit eine 

sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese auch als Konzentrationszonen aus-

gewiesen werden, kein Sicherungsbedürfnis mehr vorliegt und eine Zurückstellung des 

Baugesuchs somit entbehrlich ist und nicht beantragt werden soll. 

 

Aus den o. g. Gründen bestehen gegen die vorgelegte Planung aus Sicht der Gemeinde 

Aldenhoven keine Bedenken. Das Einvernehmen gem. § 36 BauGB wird hiermit erteilt. 

Gleichzeitig wird der Antrag auf Zurückstellung des Baugesuchs vom 8. Oktober 2021 

zurückgezogen. Die nachfolgend gemeinsam beantragte Ruhendstellung kann aus 

Sicht der Gemeinde Aldenhoven beendet werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

I.A. 

 

 

      (Marcus Herhut) 

  Dipl.-Verwaltungswirt 
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